	Ausgabe 08 - 2026
	 pdl.konkret ambulant
Der praxisnahe Informationsdienst für die Leitung von ambulanten Pflegediensten



	

			
	Muster: Widerspruch für Ihren Pflegekunden

	Sehr geehrte Damen und Herren,
der von mir beauftragte Pflegedienst hat mich darüber informiert, dass Sie ihm gegenüber telefonisch die Kostenübernahme für das An- und Ausziehen meiner Kompressionsstrümpfe abgelehnt haben. 
Ich weise darauf hin, dass ich selbst Anspruchsberechtigter bin und ein entsprechender Bescheid daher mir gegenüber zu erlassen ist. Ich fordere Sie hiermit auf, Ihre Ablehnung gemäß § 33 SGB X schriftlich zu bestätigen.
Vorsorglich lege ich bereits jetzt Widerspruch gegen Ihre Entscheidung ein.
Sie begründen die Ablehnung damit, dass die letzte Verordnung meiner Kompressionsstrümpfe länger als sechs Monate zurückliegt. Hierzu stelle ich klar: Das An- und Ausziehen der Kompressionsstrümpfe wurde von meinem behandelnden Arzt ärztlich verordnet, ist medizinisch notwendig und wird entsprechend durchgeführt. Die derzeit vorhandenen Kompressionsstrümpfe sind für die Durchführung der Maßnahme geeignet.
Die von Ihnen angenommene Ungeeignetheit der Strümpfe stellt eine bloße Vermutung dar. Eine konkrete Überprüfung hat nicht stattgefunden. Zudem ist die pauschale Annahme, Kompressionsstrümpfe seien grundsätzlich nach sechs Monaten ungeeignet, fachlich und rechtlich nicht haltbar.
Ich fordere Sie daher auf, meinem Widerspruch abzuhelfen und die Verordnung wie ausgestellt zu genehmigen. Sollten Sie dem nicht entsprechen, bitte ich um die Erteilung eines rechtsmittelfähigen Widerspruchsbescheids. In diesem Fall werde ich die Angelegenheit sozialgerichtlich klären lassen.
Mit freundlichen Grüßen







